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An die Direktionen 
der Schulsprengel, 
der Mittel- und Oberschulen 
der ladinischen Ortschaften 
 
 
  

 
 

Bozen, 28.01.2022 
 

 
  

Mathias Stuflesser  
Tel. 0471 417010 
Mathias.stuflesser@provinz.bz.it 
 

  

 

Mitteilung 
 
 
Hinweise zur Anstellung von Personal in Pension 

Sehr geehrte Schulführungskräfte, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 

 

Artikel 25 des Landesgesetzes vom 10. Januar 2022, Nr. 1, sieht vor, dass für die Gewährleistung der 

Kontinuität des Bildungssystems des Landes bezahlte Mitarbeitsaufträge und befristete Arbeitsverträge 

auch mit in den Ruhestand getretenem Personal abgeschlossen werden können. Diese Bestimmung ist 

auf das Schuljahr 2021/2022 begrenzt. 

Die Anstellung von Ersatzpersonal für suspendiertes Personal geschieht durch befristeten Arbeitsvertrag. 

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 36 vom 25.01.2022 (siehe Anlage) enthält nähere Bestimmun-

gen dazu, insbesondere: 

- Die Anstellung darf nicht den Charakter der Fortführung des ehemaligen unbefristeten Arbeits-

vertrages annehmen. Deswegen ist die Anstellung durch dieselbe Kindergarten- oder Schuldi-

rektion, an der die Lehrperson vor der Pensionierung im Dienst war, nicht möglich.  

- Jedenfalls auszuschließen ist die Anstellung von Personen, die mit der Regelung der Quote 100 

in den Ruhestand getreten sind. 

- Nicht zulässig ist es, bezahlte Mitarbeiteraufträge (gelegentliche Mitarbeit, CoCoCo) zu erteilen, 

um suspendiertes Personal generell zu ersetzen. Solche Aufträge sind hingegen für spezifische 

Aufgabestellungen wie Beratung oder Einschulung neuer Mitarbeiter*innen möglich.  

 

Fragen zur Anstellung von pensioniertem Personal bitte per E-Mail an: 

 

mathias.stuflesser@provinz.bz.it oder melanie.dona@provinz.bz.it  (Erstellung Arbeitsverträge) 

 

alexander.piccolruaz@provinz.bz.it (bezahlte Mitarbeiteraufträge) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Abteilungsdirektor 
 

Mathias Stuflesser 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

Anlage: BLR Nr. 36/2022 
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